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a) Einwendungen - Änderungsbereich 19 – Rottmersleben – Wohnbaufläche nörd-
lich zum Olbetal  

 

Es werden Einwendungen zur Inanspruchnahme des Flurstücks 55/30 in der Flur 5 
der Gemarkung Rottmersleben entsprechend dem Übersichtsplan zur 2. Änderung 

des Vorentwurfs (Stand November 2024) zur Ausweisung eines Wohngebiets im Än-

derungsbereich 19. (siehe Anlage: Planauszug KISS Rottmersleben) geltend gemacht.  

 

Im Abschnitt der Verkehrseinheit 4712 der Bundesautobahn A2 erfolgte im Rahmen 

des drei streifigen Ausbaus der Autobahn die Anlage von Kompensationsmaßnah-

men. Es handelt sich hierbei um mit Beschluss des Regierungspräsidiums Magdeburg 

vom 16.06.1997 planfestgestellte LBP-Maßnahmen zur Ergänzung vorhandener He-

ckenstrukturen sowie zur Bereicherung des Orts- und Landschaftsbildes durch Struk-
turierung und Gliederung, festgelegt als Ausgleichsmaßnahme A 1 (Anlage von He-

cken) in Verbindung mit der Ausgleichsmaßnahme A 4 (Anlage von Streuobstwiesen) 

auf dem Flurstück 55/30, Flur 5, Gemarkung Rottmersleben.  

 

Die geplante Änderung stellt somit einen Eingriff in planfestgestellte LBP-Maßnah-

men dar. Es wird darauf hingewiesen, dass für den geplanten Eingriff in diese Maß-

nahmen detaillierte Planungsunterlagen mit Erläuterungsbericht einschließlich Al-

ternativenprüfung, ein landschaftspflegerischer Begleitplan und ggf. weitere Gut-

achten sowie zeichnerische Darstellungen erstellt und mit der Autobahn GmbH des 

Bundes und dem Fernstraßenbundesamt (FBA) abgestimmt werden müssen. Der ge-
naue Umfang sowie das genaue Verfahren wird vom FBA festgelegt. Regelmäßig sind 

bei Eingriffen in planfestgestellte Kompensationsmaßnahmen entsprechende „Er-

satz-Kompensationsflächen“ auf Kosten des „Eingriffsverursachers“ bereitzustellen 

bzw. es ist der Nachweis zu erbringen, dass der Ausgleich vor Ort realisiert werden 

kann.  

 

Deshalb wird nahegelegt, eine Alternativlösung zu prüfen. 

 

b) Zudem ergehen folgende Auflagen bezüglich der sich im räumlichen Geltungsbe-

reich des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hohe Börde befindenden Kompen-
sationsmaßnahmen: 
 

Es handelt sich hierbei um planfestgestellte und realisierte Kompensationsmaßnah-

men zum Ausbau der BAB A2, Verkehrseinheit 4712, (1.PA, Anschlussstelle Irxleben 

bis Anschlussstelle Eilsleben), Verkehrseinheit 4713 (Magdeburg-Zentrum bis An-

schlussstelle Irxleben) sowie BAB A14, Verkehrseinheit 4112 (Anschlussstelle Mag-

deburg Stadtfeld bis Anschlussstelle Magdeburg Sudenburg). 
 

Die in den Anlagen 1 bis 5 aufgeführten Kompensationsmaßnahmen dürfen in ihrer 

Funktion nicht beeinträchtigt werden und sind als „Umgrenzung von Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft: 

Zweckbestimmung landschaftspflegerische Kompensationsfläche für Autobahn A 2 

und A 14“ auszuweisen und in der Plankarte und im Text des Flächennutzungsplanes 

darzustellen.  

 

Die digitalen Daten zur genauen Lage der im Geltungsbereich des Flächennutzungs-

plans vorhandenen Kompensationsmaßnahmen kann bei der Autobahn GmbH des 

Bundes abgefordert werden. Bitte setzen Sie sich hierzu mit der Abteilung A4 
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(Naturschutz und Landschaftspflege) der Niederlassung Ost der Autobahn GmbH des 

Bundes unter folgendem Funktionspostfach: fu-ost-nl-hal-naturschutz@auto-

bahn.de in Verbindung. 

 
Ansprechpartner Abteilung Naturschutz hinsichtlich der Kompensationsmaßnahmen 

(Anlagen 1 bis 5): Die Autobahn GmbH des Bundes, Außenstelle Magdeburg, Mag-

deburger Str. 51, 06112 Halle (Saale), Abteilung Naturschutz und Landschaftspflege 

Andreas Dörter (Andreas.Doerter@autobahn.de; Mobil: 0152 57658586). 

 

3. Sonstiges  
 
Nachstehende Maßgaben sollen zudem eingehalten und berücksichtigt werden: 

 
Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der BAB A2 und BAB A14 darf zu keinem 

Zeitpunkt gefährdet oder beeinträchtigt werden. Dies betrifft auch Immissionsbelastun-

gen wie Staub, Lärm, Erschütterungen oder Blendungen. Eventuell vorgesehene Be-

leuchtung ist so anzubringen, dass eine Blendwirkung auf Verkehrsteilnehmer der Bun-

desautobahn ausgeschlossen ist. Für die Ausbildung der Fassaden sind keine metallisch 

glänzenden, grelle oder reflektierende Materialien oder Anstriche zu verwenden. Bei 

der Bauausführung ist sicherzustellen, dass in Abhängigkeit von den Witterungsverhält-

nissen kein Gefährdungspotential für den fließenden Verkehr durch starke Staubent-

wicklung entsteht. Auch die Verschmutzung der Fahrbahnen der BAB durch Staub ist 

durch geeignete Maßnahmen auszuschließen. 
 

Einrichtungen der Bundesautobahn, wie z.B. Entwässerungs- oder Fernmeldeanlagen, 

dürfen nicht beeinflusst, beeinträchtigt oder mitbenutzt werden. Sämtliche Medienan-

bindungen haben getrennt von den Anlagen der Autobahn zu erfolgen. 

 

Die Einleitung von Oberflächenwasser aus dem Geltungsbereich des Plans in Entwässe-

rungsanlagen der Autobahn ist untersagt. 

 

Baustellenverkehr, Schacht- und Pflanzarbeiten oder anderweitige Arbeiten im Bereich 

der 40 Meter-Anbauverbotszone sind vorher mit der Autobahn GmbH des Bundes ab-
zustimmen, da in diesem Bereich das Fernmeldekabel der Bundesautobahn außerhalb 

des Straßengrundstücks der Autobahn verläuft. 

 

4.  Anbaurechtliche Belange gem. § 9 FStrG 
 

Im Übrigen sind folgende anbaurechtlichen Belange zu berücksichtigen: 

 

a) Planzeichnung:  
 

Die Darstellung der Anbauverbots- (40 m, gemessen von dem äußeren Rand der befes-
tigten Fahrbahn) und Anbaubeschränkungszone (100 m, gemessen von dem äußeren 

Rand der befestigten Fahrbahn) der BAB A2 und BAB A14 ist in allen entsprechenden 

Plänen zu ergänzen. Hierbei ist ein entsprechender Verweis in die Legenden aufzuneh-

men. Die Abstände bemessen sich nach dem äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, 

d. h. der Asphalt- bzw. Betonkante, zu der neben der Hauptfahrbahn auch die Beschleu-

nigungs- und Verzögerungsstreifen der Anschlussstellen sowie die Anschlussstellen 

selbst zählen. Die Abstände gelten auch im Bereich der Zu- und Abfahrten von Rastan-

lagen. Dies gilt auch für die Durchfahrtsgassen, jedoch nur für die am nächsten liegende 
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Durchfahrtsgasse zur Hauptfahrbahn. 

 

Für das weitere Verfahren sind die folgenden allgemeinen Hinweise innerhalb der Be-

gründung des Flächennutzungsplanes aufzunehmen bzw. bei der weiteren Planung zu 
berücksichtigen. 

 

Längs der BAB dürfen Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 40 m (sog. An-

bauverbotszone), gemessen von dem äußeren befestigten Rand der Fahrbahn, nicht er-

richtet werden gemäß des § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG). Hoch-

bauten meinen im fernstraßenrechtlichen Sinne alle baulichen Anlagen, welche sich 

ganz oder teilweise über der Erdgleiche befinden wie z. B. Beleuchtungsanlagen, Tra-

fostationen oder auch private Lärmschutzanlagen.). Gemäß des § 9 Abs. 1 S. 2 FStrG gilt 

der § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 FStrG entsprechend für Abgrabungen und Aufschüttungen grö-
ßeren Umfanges. Jegliche Hochbauten, auch Nebenanlagen als solche, sind auf der 

nichtüberbaubaren Grundstücksfläche innerhalb der 40 m-Anbauverbotszone gemäß 

des § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 FStrG nicht zulässig. 

 

Gemäß des § 9 Abs. 2 FStrG bedürfen Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschrif-

ten notwendige Genehmigungen der Zustimmung des Fernstraßen-Bundesamtes, wenn 

bauliche Anlagen längs der BAB in einer Entfernung bis zu 100 m und längs der Bundes-

straßen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten Teile 

der Ortsdurchfahrten bis zu 40 m (sog. Anbaubeschränkungszone), gemessen von dem 

äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet, erheblich geändert oder anders ge-
nutzt werden sollen. Dabei können Zustimmungen nach dem § 9 Abs. 2 FStrG gemäß 

des § 9 Abs. 3 FStrG versagt oder mit Bedingungen und Auflagen erteilt werden, soweit 

dies aufgrund der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs, der Ausbauabsichten oder 

der Straßenbaugestaltung nötig ist. 

 

Gemäß des § 9 Abs. 5 FStrG bedürfen bauliche Anlagen nach dem § 9 Abs. 2 FStrG der 

Genehmigung des Fernstraßen-Bundesamtes, wenn diese keiner Baugenehmigung oder 

Genehmigung nach anderen Vorschriften bedürfen. 

 

b) Windenergieanlagen (WEA) 
 

Sofern sich der Turm oder Mast von WEA innerhalb der vorgenannten Entfernungen 

(sog. Anbaubeschränkungszone) befindet, so ist bei der Errichtung oder erheblichen Än-

derung der WEA eine straßenrechtliche Zustimmung des Fernstraßen-Bundesamtes er-

forderlich. 

 

Für WEA, bei denen lediglich der Rotor in die Anbaubeschränkungszone hineinragt, gilt 

der § 9 Abs. 2b FStrG, wonach die Regelungen des § 9 Abs. 2 und Abs. 2a FStrG hierbei 

keine Anwendung finden. Das maßgebliche Bauteil für die fernstraßenrechtliche Ab-

standsbestimmung in diesem Fall ist die waagerecht stehende Rotorblattspitze einer 
WEA. Hierbei ist die oberste Landesstraßenbaubehörde an Bundesfernstraßen und, so-

weit dem Bund die Verwaltung der Bundesfernstraßen zusteht, das Fernstraßen-Bun-

desamt an den Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren für die Anlagen zu beteiligen 

nach dem § 9 Abs. 2b S. 2 FStrG. Gemäß des § 9 Abs. 2b S. 3 FStrG hat die für die Erteilung 

der Genehmigung oder für die Anzeige zuständige Behörde im Rahmen der Beteiligung 

die Stellungnahme der jeweiligen Behörde nach dem § 9 Abs. 2b S. 2 FStrG einzuholen. 

Bedarf es keiner Genehmigung oder Anzeige der Anlagen, haben die Vorhabenträger 

die in § 9 Abs. 2b S. 2 FStrG genannten Behörden um eine Stellungnahme zu den 
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Vorhaben zu ersuchen nach dem § 9 Abs. 2b S. 4 FStrG. Bei der Errichtung und dem 

Betrieb von jenen in § 9 Abs. 2b S.1 FStrG bezeichneten Anlagen sind die in § 9 Abs. 3 

FStrG und in § 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes genannten Belange zu prüfen nach 

dem § 9 Abs. 2b S. 5 FStrG. 
 

In diesem Zusammenhang wird bereits zu diesem Zeitpunkt darauf hingewiesen, dass 

im Rahmen der straßenrechtlichen Bewertung eine abstrakte Gefährdungsbeurteilung 

vorgenommen wird. Aufgrund eines besonderen Näheverhältnisses zu den BAB inner-

halb des Gefahrenradius der WEA können die Risiken Flugsicherheitsbefeuerung, Disko-

effekt, Eisabwurf/Eisfall, Maschinenhausbrand, optische Gefahren und Rotorblattbruch 

sowie Turmbruch (Bauteilversagen) relevant sein. Im Rahmen dessen weise ich darauf 

hin, dass bei der Einhaltung der Kipphöhe der Anlagen als Abstand zum Fahrbahnrand, 

vorbehaltlich einer Einzelfallprüfung, in der Mehrzahl der Anlagen jedoch davon auszu-
gehen ist, dass allen aufgezeigten Risiken mit Nebenbestimmungen begegnet werden 

kann, um eine Gefährdung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auszuschließen. 

Generell sind damit notwendige Mindestabstände und notwendige Nebenbestimmun-

gen immer im konkreten Einzelfall zu beurteilen und erfordern gutachterliche Bewer-

tungen bzw. entsprechende Erklärungen, die sich auf den konkreten Standort sowie die 

jeweilige Anlage beziehen. 

 

Zudem weisen wir darauf hin, dass die gesicherte Erschließung der WEA in der Planung 

frühzeitig berücksichtigt werden sollte. Die gesicherte Erschließung ist Voraussetzung 

für eine vollumfängliche rechtliche Beurteilung. Eine Errichtung und Nutzung von 
Behelfszufahrten an BAB für den Transport und die Errichtung der WEA ist nur unter 

engen Voraussetzungen möglich. Dabei sind die vorstehenden anbaurechtlichen Rege-

lungen sowie gegebenenfalls weitere notwendige Gestattungserfordernisse zu beach-

ten. 

 

Weitere Informationen zum fernstraßenrechtlichen Prüfverfahren bei der Errichtung 

bzw. Änderung von WEA, insbesondere der erforderlichen Prüfunterlagen, können auf 

der folgenden Internetseite des Fernstraßen-Bundesamtes eingesehen werden: 

 

https://www.fba.bund.de/DE/Themen/Anbaurecht_Paragraph9_FStrG/Doku 
mente/20240409_Verfahren_bei_der_Errichtung_von_Windenergieanla-

gen.html?nn=871298 

 
c) Photovoltaikanlagen 

 

Für Photovoltaikanlagen gilt seit dem 29.12.2023 der § 9 Abs. 2c FStrG. Gemäß des § 9 

Abs. 2c S. 2 FStrG ist das Fernstraßen-Bundesamt im (Bau-)Genehmigungsverfahren für 

eine Photovoltaikanlage zu beteiligen, wenn diese Anlage längs einer BAB in einer Ent-

fernung bis zu 100 m oder längs einer Bundesstraße außerhalb der zur Erschließung der 

anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten bis zu 40 m, jeweils 
gemessen von dem äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet oder erheblich 

geändert werden soll. Bedarf eine Anlage nach dem § 9 Abs. 2c S. 1 FStrG keiner Geneh-

migung, haben die Vorhabenträger das Vorhaben vor dem Baubeginn bei der jeweils 

zuständigen Behörde nach dem § 9 Abs. 2c S. 3 FStrG anzuzeigen. Bei der Genehmigung, 

der Errichtung und dem Betrieb einer solchen Photovoltaikanlage sind gemäß des § 9 

Abs. 2c S. 4 FStrG einerseits die straßenrechtlichen Belange in Form der Sicherheit oder 

Leichtigkeit des Verkehrs, etwaige Ausbauabsichten und Maßnahmen der Straßenbau-

gestaltung zu berücksichtigen. Andererseits sind auch die in dem § 2 des Erneuerbare-
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Energien-Gesetzes genannten Belange zu beachten.Weitere Informationen zum fern-

straßenrechtlichen Prüfverfahren bei der Errichtung bzw. Änderung von Photovoltaik-

anlagen, insbesondere der erforderlichen Prüfunterlagen, können auf der folgenden In-

ternetseite des Fernstraßen-Bundesamtes eingesehen werden:  

https://www.fba.bund.de/DE/Themen/Anbaurecht_Paragraph9_FStrG/Doku-

mente/20240409_Verfahren_bei_Errichtung_oder_Aenderung_von_Photovoltaikanla-

gen.html?nn=871298 

 
d) Werbeanlagen 
 

Die Errichtung von Werbeanlagen innerhalb einer Entfernung von 100 m zu Bundesfern-

straßen in Bundesverwaltung ist nach dem § 9 Abs. 1 und 6 FStrG bzw. § 9 Abs. 2 i. V. 

m. Abs. 3 FStrG zu beurteilen und bedarf, auch bei temporärer Errichtung im Zuge von 

Bauarbeiten, der Genehmigung oder Zustimmung des Fernstraßen-Bundesamtes. Bei 

einer Entfernung von mehr als 100 m erfolgt die Zulässigkeitsprüfung nach den §§ 33, 

46 StVO. Bei der Errichtung von Werbeanlagen ist darauf zu achten, dass die Verkehrs-

sicherheit auf der BAB nicht beeinträchtigt wird. Werbeanlagen, die den Verkehrsteil-

nehmer ablenken können und somit geeignet sind, die Sicherheit und Leichtigkeit des 

Verkehrs zu gefährden, dürfen nicht errichtet werden. Hierbei genügt bereits eine abs-
trakte Gefährdung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Ferner wird auf die 

Bestimmungen des allgemeinen Rundschreibens Straßenbau Nr. 32/2001 - Richtlinien 

zur Werbung an (Bundes) Autobahnen aus straßenverkehrs- und straßenrechtlicher 

Sicht, insbesondere auf den Punkt. 3. 4. 1, verwiesen. 

 

e) Zaunanlagen und Ähnliches 

 

Bezüglich der Errichtung von Zäunen wird auf den § 11 Abs. 2 FStrG verwiesen. Demge-

mäß dürfen Anpflanzungen, Zäune, Stapel, Haufen und andere mit dem Grundstück 

nicht fest verbundene Einrichtungen nicht angelegt werden, wenn sie die Verkehrssi-
cherheit (konkret) beeinträchtigen. Soweit sie bereits vorhanden sind, haben die Eigen-

tümer ihre Beseitigung zu dulden. Für die Errichtung von Zäunen geht der § 11 FStrG als 

„lex specialis“ den anbaurechtlichen Genehmigungs- und Zustimmungsvorbehalten vor 

(vgl. Kommentierung Marschall, Bundesstraßenverkehrsgesetz, 2011, zu § 11 FStrG S. 

335/336 Rnd.nr. 3). Die Zaunerrichtung bedarf demgemäß zwar keiner anbaurechtli-

chen Genehmigung nach dem § 9 FStrG des Fernstraßen-Bundesamtes, ungeachtet des-

sen darf es gemäß des § 11 Abs. 2 FStrG durch geplante Vorhaben aber nicht zu einer 

(konkreten) Beeinträchtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der BAB 

kommen. Der Autobahn GmbH des Bundes steht gemäß des § 11 Abs. 2 FStrG das Recht 

zu, vorhandene Anlagen im Sinne dieses Absatzes zu beseitigen, wenn sie die Verkehrs-
sicherheit beinträchtigen. Die Einordnung der Zaunanlage unter den § 11 FStrG oder 

ggf. unter den § 9 FStrG bedarf der konkreten Prüfung im Einzelfall. 
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Sonstiger Hinweis: 

Bitte beachten Sie für zukünftige Anfragen, dass für die Prüfung des Vorhabens neben 

den Unterlagen im PDF-Format die Bereitstellung von georeferenzierten Vektor- oder 

Rasterdaten des Vorhabens unter Angabe des Lagebezugssystem inkl. EPSG Code in den 
üblichen Formaten: DWG, DXF, SHP (inklusive SHX, DBF und PRJ), GeoTIFF, GeoJPEG, 

GPKG, FGDB oder KML“ erforderlich ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

i.V. 
Fabian Kuntze 
Geschäftsbereichsleiter 

Betrieb/Verkehr 

i.A. 
Sylvia Randt 
Abteilungsleiterin 

Straßenverwaltung 

 

 

Anlagen: 

Planauszug KISS Rottmersleben – 

1 bis 5 
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Anlage 5 
 
Änderungsbereiche Nr. 48 und 49 - PV Hohenwarsleben östl. Irxleben, nördl. u. südl. der A2  
 

 
 

Es sind keine Flächen der Bundesautobahnverwaltung betroffen, wiederum sind die angrenzenden 

Maßnahmeflächen und somit die entsprechenden Auflagen zu beachten.  
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Die angrenzenden wegebegleitenden Maßnahmen dürfen nicht beeinträchtigt oder verändert werden. 

Ein Überfahren der Maßnahmeflächen wird nicht gestattet. Zuwegungen über die Maßnahmeflächen 

werden nicht genehmigt. 

 
Während etwaiger Bautätigkeiten ist ein ausreichender, mindestens den Kronenbereich der Gehölze 

umfassender Abstand zu den Einzelbäumen einzuhalten, um die Gehölze nicht zu beschädigen. 

Direkte Schäden an den Gehölzen sind zu unterlassen. 

 

Bei Beschädigung der strauchbetonten Gehölzpflanzung sind diese auf Kosten des Vorhabensträger zu 

ersetzen. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich auf den genannten Flurstücken Gehölzstrukturen befinden. In 

der Regel stellen Gehölzstrukturen (Hecken und Feldgehölze, Bäume) gesetzlich geschützte Biotope 

gemäß § 30 BNatSchG i. V. m. § 22 Abs. 1 Nr. 8 NatSchG LSA dar, dies gilt auch wenn diese noch nicht 
in das Naturschutzregister gemäß § 18 Abs. 1 NatSchG LSA aufgenommen wurden. Gemäß § 30 Abs. 2 

BNatschG sind Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung 

des Biotops führen können, verboten. 

 

Da sich die Flurstücke im Außenbereich entsprechend § 18 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG befinden, stellt jede 

erhebliche Veränderung der Biotope einen Eingriff in Natur und Landschaft gemäß §§ 14 ff. BNatSchG 

dar. Eingriffe in Natur und Landschaft bedürfen der Genehmigung nach § 17 Abs. 3 BNatSchG von der 

Unteren Naturschutzbehörde. 
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Direkte Schäden an den Gehölzen sind zu unterlassen. 

 

Unvermeidbare Schäden, die Ersatzpflanzungen bzw. Renaturierungen nach sich ziehen, sind mit der 

zuständigen Unteren Naturschutzbehörde (UNB) abzustimmen und unter Auflagen nach Bilanzierung 

des Eingriffs auch auszugleichen. 

 

 



1 

 

 

Anlage 1  
 
 
Änderungsbereiche Nr. 24, 25 und 27 - Gewerbegebiete Hermsdorf u. Irxleben, nördl. und südl. der 
Trasse BAB A2 
 

 
 

In den o. g. Änderungsbereichen wurden zusätzliche gewerbl. Bauflächen entlang der Trasse 

ausgewiesen. Grundstücke der Bundesautobahnverwaltung sind nicht direkt betroffen, es grenzen 

jedoch die nachgenannten planfestgestellten Maßnahmeflächen an, so dass die üblichen Auflagen zu 

beachten sind. 
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Bei Beschädigung der strauchbetonten Gehölzpflanzung sind diese auf Kosten des Vorhabensträger zu 

ersetzen. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich auf den genannten Flurstücken Gehölzstrukturen befinden. In 

der Regel stellen Gehölzstrukturen (Hecken und Feldgehölze, Bäume) gesetzlich geschützte Biotope 
gemäß § 30 BNatSchG i. V. m. § 22 Abs. 1 Nr. 8 NatSchG LSA dar, dies gilt auch wenn diese noch nicht 

in das Naturschutzregister gemäß § 18 Abs. 1 NatSchG LSA aufgenommen wurden. Gemäß § 30 Abs. 2 

BNatschG sind Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung 

des Biotops führen können, verboten. 

 

Da sich die Flurstücke im Außenbereich entsprechend § 18 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG befinden, stellt jede 

erhebliche Veränderung der Biotope einen Eingriff in Natur und Landschaft gemäß §§ 14 ff. BNatSchG 

dar. Eingriffe in Natur und Landschaft bedürfen der Genehmigung nach § 17 Abs. 3 BNatSchG von der 

Unteren Naturschutzbehörde. 

 
Direkte Schäden an den Gehölzen sind zu unterlassen. 

 

Unvermeidbare Schäden, die Ersatzpflanzungen bzw. Renaturierungen nach sich ziehen, sind mit der 

zuständigen Unteren Naturschutzbehörde (UNB) abzustimmen und unter Auflagen nach Bilanzierung 

des Eingriffs auch auszugleichen. 
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Anlage 2  
 
Änderungsbereiche Nr. 40 und 41 - PV Niederndodeleben, östl. Kreuz Magdeburg   

 

 
 

Auch im letzten und östlichsten Bereich des Gemeindegebietes sind keine Grundstücke der 

Bundesautobahnverwaltung direkt betroffen, jedoch grenzen auch hier Maßnahmeflächen an und es 

sind die entsprechenden Auflagen zu beachten. 
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Die angrenzenden wegebegleitenden Maßnahmen dürfen nicht beeinträchtigt oder verändert werden. 

Ein Überfahren der Maßnahmeflächen wird nicht gestattet. Zuwegungen über die Maßnahmeflächen 

werden nicht genehmigt. Während etwaiger Bautätigkeiten ist ein ausreichender, mindestens den 
Kronenbereich der Gehölze umfassender Abstand zu den Einzelbäumen einzuhalten, um die Gehölze 

nicht zu beschädigen.  

 

Direkte Schäden an den Gehölzen sind zu unterlassen. 

 

Bei Beschädigung der strauchbetonten Gehölzpflanzung sind diese auf Kosten des Vorhabensträger zu 

ersetzen. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich auf den genannten Flurstücken Gehölzstrukturen befinden. In 
der Regel stellen Gehölzstrukturen (Hecken und Feldgehölze, Bäume) gesetzlich geschützte Biotope 

gemäß § 30 BNatSchG i. V. m. § 22 Abs. 1 Nr. 8 NatSchG LSA dar, dies gilt auch wenn diese noch nicht 

in das Naturschutzregister gemäß § 18 Abs. 1 NatSchG LSA aufgenommen wurden. Gemäß § 30 Abs. 2 

BNatschG sind Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung 

des Biotops führen können, verboten. 

 

Da sich die Flurstücke im Außenbereich entsprechend § 18 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG befinden, stellt jede 

erhebliche Veränderung der Biotope einen Eingriff in Natur und Landschaft gemäß §§ 14 ff. BNatSchG 

dar. Eingriffe in Natur und Landschaft bedürfen der Genehmigung nach § 17 Abs. 3 BNatSchG von der 

Unteren Naturschutzbehörde. 
 

Direkte Schäden an den Gehölzen sind zu unterlassen. 
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Unvermeidbare Schäden, die Ersatzpflanzungen bzw. Renaturierungen nach sich ziehen, sind mit der 

zuständigen Unteren Naturschutzbehörde (UNB) abzustimmen und unter Auflagen nach Bilanzierung 

des Eingriffs auch auszugleichen. 
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Anlage 3  
 
Änderungsbereich Nr. 45 - PV Nordgermersleben, südl. Tundersleben   
 

 
 

 

Im LBP des betroffenen Streckenabschnittes sind laut den von der DEGES vorliegenden Unterlagen 

keine Maßnahmen auf der Fläche 45 (Flurstück 30) vorgesehen. Auf dem Flurstück 53 der Flur 16 

Gemarkung Nordgermersleben (östlich) sind die Maßnahmen G 3 und A 1 integriert.  

 

 
Hier sind nachfolgende Auflagen zu beachten: 

 

Bei Beschädigung der strauchbetonten Gehölzpflanzung sind diese auf Kosten des Vorhabensträger zu 

ersetzen. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich auf den genannten Flurstücken Gehölzstrukturen befinden. In 

der Regel stellen Gehölzstrukturen (Hecken und Feldgehölze, Bäume) gesetzlich geschützte Biotope 

gemäß § 30 BNatSchG i. V. m. § 22 Abs. 1 Nr. 8 NatSchG LSA dar, dies gilt auch wenn diese noch nicht 

in das Naturschutzregister gemäß § 18 Abs. 1 NatSchG LSA aufgenommen wurden. Gemäß § 30 Abs. 2 
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BNatschG sind Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung 

des Biotops führen können, verboten. 

 

Da sich die Flurstücke im Außenbereich entsprechend § 18 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG befinden, stellt jede 

erhebliche Veränderung der Biotope einen Eingriff in Natur und Landschaft gemäß §§ 14 ff. BNatSchG 

dar. Eingriffe in Natur und Landschaft bedürfen der Genehmigung nach § 17 Abs. 3 BNatSchG von der 

Unteren Naturschutzbehörde. 

 

Direkte Schäden an den Gehölzen sind zu unterlassen. 

 

Unvermeidbare Schäden, die Ersatzpflanzungen bzw. Renaturierungen nach sich ziehen, sind mit der 

zuständigen Unteren Naturschutzbehörde (UNB) abzustimmen und unter Auflagen nach Bilanzierung 

des Eingriffs auch auszugleichen. 
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Anlage 4  
 
Änderungsbereiche Nr. 46 und 47 - PV Groß Santersleben, westl. u. östl. T+R Börde  
 

 
 

Auch in diesen Bereichen grenzen sowohl entlang der Trasse als auch trassenfern A+E- sowie G-

Maßnahmen an. Von der PV-Sonderbaufläche 46 werden die Maßnahmen A1+2 eingeschlossen, siehe 

rote Markierung. Hier sind die u. g. Auflagen zu beachten. 

 

 
 

Die angrenzenden wegebegleitenden Maßnahmen A 1 und A 2 dürfen nicht beeinträchtigt oder 

verändert werden. Ein Überfahren der Maßnahmeflächen wird nicht gestattet. Zuwegungen über die 
Maßnahmeflächen werden nicht genehmigt. 



 

2 

 

 

Während etwaiger Bautätigkeiten ist ein ausreichender, mindestens den Kronenbereich der Gehölze 

umfassender Abstand zu den Einzelbäumen einzuhalten, um die Gehölze nicht zu beschädigen. Direkte 

Schäden an den Gehölzen sind zu unterlassen. Bei Beschädigung der strauchbetonten Gehölzpflanzung 

sind diese auf Kosten des Vorhabensträger zu ersetzen. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich auf den genannten Flurstücken Gehölzstrukturen befinden. In 

der Regel stellen Gehölzstrukturen (Hecken und Feldgehölze, Bäume) gesetzlich geschützte Biotope 
gemäß § 30 BNatSchG i. V. m. § 22 Abs. 1 Nr. 8 NatSchG LSA dar, dies gilt auch wenn diese noch nicht 

in das Naturschutzregister gemäß § 18 Abs. 1 NatSchG LSA aufgenommen wurden. Gemäß § 30 Abs. 2 

BNatschG sind Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchtigung 

des Biotops führen können, verboten. 

 

 









































2 von 9 
 

- Zentrale Orte / Sicherung und Entwicklung der Daseinsvorsorge /Großflächiger Einzel-
handel" neu aufgestellt. Der Sachliche Teilplan "Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der 

Siedlungsstruktur - Zentrale Orte / Sicherung und Entwicklung der Daseinsvorsorge /Groß-
flächiger Einzelhandel" (STP ZO ) wurde durch die Regionalversammlung in der Sitzung am 

28.06.2023 (Beschluss RV 07/2023) beschlossen. Nach Genehmigung durch das Ministe-
rium für Infrastruktur und Digitales als oberste Landesentwicklungsbehörde sowie durch 

die öffentliche Bekanntmachung wird dieser als Satzung rechtswirksam.  
 

Am 13.03.2024 hat die Regionalversammlung über die Erfüllung der Auflagen aus dem 
Genehmigungsbescheid des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales als oberste Lan-
desentwicklungsbehörde vom 16.10.2023 zum STP ZO beschlossen (RV 03/2024). Die öf-

fentliche Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt vom 16.04.2024 des Landes Sachsen-
Anhalts. Im Anschluss an die Bekanntmachung handelt es sich nicht mehr um einen in 

Aufstellung befindlichen Raumordnungsplan. 
 

In der Sitzung der Regionalversammlung am 12.10.2022 hat diese mit Vorlage RV 07/2022 
beschlossen, ihren Beschluss zur Vorlage RV 04/2010 vom 03. März 2010 zur Aufstellung 

des Regionalen Entwicklungsplanes für die Planungsregion Magdeburg dahingehend zu än-
dern, dass das Kapitel 5.4 Energie mit den Gliederungspunkten 5.4.1 Nutzung der Wind-

energie, 5.4.2 Biomasse, 5.4.3 Solarenergie nicht mehr Gegenstand dieses Aufstellungs-
verfahrens ist. Ebenfalls in der Sitzung der Regionalversammlung am 12.10.2022 hat diese 

zum Kapitel Energie mit Vorlage RV 08/2022 die Aufstellung eines Sachlichen Teilplans 
„Ziele und Grundsätze zur Energie in der Planungsregion Magdeburg“ mit Umweltbericht 

für das Gebiet der RPM und die Einleitung des Aufstellungsverfahrens gemäß § 9 Abs. 1 
Raumordnungsgesetz, § 7 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 4 LEntwG LSA beschlossen. Die öffent-
liche Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt 

vom 15.11.2022 (Seite 161 ff.) sowie auf der Internetseite der RPM. 
In der Sitzung der Regionalversammlung am 23.10.2024 hat diese mit Vorlage RV 10/2024  

den Entwurf der Anlage 1 (Konzept für die Festlegung der Gebiete für die Nutzung der 
Windenergie - Methodenband) als Grundlage für die weitere Erarbeitung des Sachlichen 

Teilplanes „Ziele und Grundsätze zur Energie in der Planungsregion Magdeburg“ mit Um-
weltbericht beschlossen und am 15.11.2024 im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes 

Sachsen-Anhalt bekanntgegeben. Die dazugehörigen Unterlagen können auf der Internet-
seite der RPM eingesehen und heruntergeladen werden. 

 
Es handelt sich bei den vorliegenden Unterlagen um den zweiten Vorentwurf zur 2. Ände-

rung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Hohe Börde und mit den Ortschaften Acken-
dorf, Bebertal, Bornstedt, Eichenbarleben, Groß Santersleben, Hermsdorf, Hohenwarsle-

ben, Irxleben, Niederndodeleben, Nordgermersleben,  Ochtmersleben, Rottmersleben, 
Schackensleben und Wellen. Insgesamt handelt es sich um 50 Änderungsbereiche  (Stand 

November 2024). 

Eine Vielzahl der Änderungsbereiche betrifft Flächen zur Ausweisung für Photovoltaik-Frei-
flächenanlagen, welche mit dem vorliegenden gesamträumlichen Konzept entwickelt wur-

den.  
 

Wohnen 
 

Die RPGM begrüßt grundsätzlich die Entscheidung, Wohnbauflächen aus dem Vorentwurf 
zu reduzieren und damit die Flächeninanspruchnahme zu verringern. 

 
Die Stadt Irxleben ist gemäß des rechtswirksamen Sachlichen Teilplan Zentrale Orte als 
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Grundzentrum ausgewiesen (Z 4.1-13 Sachlicher Teilplan - Ziele und Grundsätze zur Ent-
wicklung der Siedlungsstruktur –  Zentrale Orte / Sicherung und Entwicklung der Daseins-

vorsorge / Großflächiger Einzelhandel in der Planungsregion Magdeburg (STp ZO) von 
2024). 

Grundzentren sind als Standorte zur Konzentration von Einrichtungen der überörtlichen 
Grundversorgung mit Gütern und Dienstleistungen sowie der gewerblichen Wirtschaft zu 

sichern und zu entwickeln. Sie sind in das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs ein-
zubinden. (Z 4.1-8, STp ZO) Für das Grundzentrum besteht die Möglichkeit zur Sicherung 

der überörtlichen Aufgaben und Funktionen über den Eigenbedarf hinaus Bauflächen aus-
zuweisen. Alle anderen Orte der Gemeinde Hohe Börde, die keine zentralörtliche Funktion 
übernehmen, können für den Eigenbedarf der ortsansässigen Bevölkerung Wohn- und Ge-

werbeflächen ausweisen.  
In den Ortsteilen ist die städtebauliche Entwicklung auf Flächenausweisungen für Wohnen 

und Gewerbe im Rahmen der Eigenentwicklung zulässig (STp ZO, Z 4-3). Neben insbeson-
dere der natürlichen Bevölkerungsentwicklung, der sich verändernden Haushaltsstruktur 

und der derzeitigen Bausubstanz können je nach Sachlage weitere Kriterien zur Untersu-
chung der Eigenentwicklung im Rahmen der Einzelfallprüfung herangezogen werden. Das 

Maß der Eigenentwicklung nach den vorgenannt dargestellten Kriterien kann die Gemeinde 
überschreiten, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:   

- Nähe zu einem Zentralen Ort, insbesondere zu einem Oberzentrum,   
- gute Anbindung an den schienengebundenen Personennahverkehr und   

- eine signifikante wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde (Stp ZO, G 4-4). 
Die angegebene Bedarfsentwicklung bis zum Jahr 2035 auf bis zu ca. 700 Haushalten er-

scheint im Kontext zum prognostizierten Rückgang von Einwohnerinnen und Einwohnern 
um insgesamt 276 Personen zu hoch (Angaben aus der 7. regionalisierten Bevölkerungs-
prognose des Landes Sachsen-Anhalt (LSA), Seite 21). Zudem ist die sogenannte "Boden-

schutzklausel" gemäß § 1a BauGB zu berücksichtigen und dem Neubau von Einfamilien-
häusern gegenüberzustellen.  

Im aktuellen Entwurf werden darüber hinaus keine Angaben zum Wohnflächenbedarf/EW 
erbracht.  

Bei der Ausweisung an Wohnbauflächen wird des Weiteren die seit Januar 2024 vorliegende 
Intel-Studie mit berücksichtigt. Die Intel-Studie gibt an, dass die Gemeinde Hohe Börde 

eine verhältnismäßig wenig stark ausfallende negative Bevölkerungsentwicklung in den 
nächsten Jahren sowie einen Anteil an Zuzügen durch die geplante Intel-Ansiedlung zu 

erwarten hätte. Hinsichtlich der regionalen Verteilung der Zuzüge aufgrund der Intel-An-
siedlung würde jedoch der Großteil auf die Landeshauptstadt Magdeburg entfallen. Mehr 

als 70 % der zuziehenden Arbeitskräfte würden dort eine Wohnung suchen (vgl. 1,8 % 
Gmd. Hohe Börde).  

Da im Falle einer Ansiedlung von Intel mit einem stufenweisen Zuzug ausgegangen wird, 
sollte auch bei der Ausweisung von Wohnbauflächen abschnittweise und angepasst an den 

tatsächlich eintretenden Bedarf ausgewiesen werden. Teilweise sind bereits ausgewiesene 

Wohnbauflächen zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht vollständig ausgelastet.   
Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint es nicht notwendig, in der Prognose von den maximalen 

Ausbauzielen durch die Intel-Ansiedlung auszugehen, da diese erst 2039 erreicht werden 
könnten und dies somit für die Ermittlung des kurz- und mittelfristigen Wohnbauflächen-

bedarfs nicht zwingend erforderlich ist. Eine maximale Flächensicherung für den Woh-
nungsbedarf von bis zu ca. 1.000 Haushalten erscheint zum derzeitigen Zeitpunkt demnach 

nicht zwingend notwendig.  
 

Gewerbe 
Der Bedarf an zusätzlichen Gewerbeflächen, insbesondere aufgrund der Erweiterung orts-

ansässiger Unternehmen, wird in der Begründung näher erläutert. Die RPGM begrüßt an 
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dieser Stelle die Entscheidung, Gewerbebauflächen in Bebertal aus dem Vorentwurf zu re-
duzieren und damit die Flächeninanspruchnahme zu verringern. Jedoch erscheint eine Be-

triebserweiterung um mehr als 40 ha am Standort Hermsdorf sehr groß. Es sollte geprüft 
und begründet werden, ob die maximale Erweiterung bis zum Jahr 2035 tatsächlich erfor-

derlich ist.  
 

Ergänzend könnte begründet werden, wie viel gewerbliche Baufläche in den letzten 5-10 
Jahren in Anspruch genommen wurde, um einen zukünftigen Bedarf besser abzuleiten (er-

fasst sind bisher die letzten fünf Jahre). 
 
Folgende Bereiche des wirksamen Flächennutzungsplanes der Gemeinde Hohe Börde sollen 

im vorliegenden Verfahren geändert werden:  
 

Änderungsbereich 1: Darstellung einer Wohnbaufläche im Nordwesten der Ortslage Acken-
dorf an der Dorfstraße  

- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft „Magdeburger Börde“ (5. Entwurf REP MD, G 6.2.1-8, 
Nr. 3)  

Änderungsbereich 2: Darstellung einer Wohnbaufläche südlich der Waldsiedlung in Beber-
tal  

- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft „Börde-Hügelland“ (5. Entwurf REP MD, G 6.2.1-8, Nr. 
5) 

Änderungsbereich 3: Darstellung einer Wohnbaufläche zwischen Dönstedt und Alvensleben 
südlich der Friedensstraße in Bebertal  

- grenzt im Süden an das Vorranggebiet für Natur und Landschaft „Bebertal“ (5. Entwurf 
REP MD, Z 6.1.1-2, Nr. VII) 
Vorranggebiete für Natur und Landschaft dienen der Erhaltung und Entwicklung der natür-

lichen Lebensgrundlagen. Hierzu gehören NATURA 2000 Gebiete, bedeutende naturschutz-
rechtlich geschützte Gebiete, für den langfristigen Schutz von Natur und Landschaft be-

sonders wertvolle Gebiete und Gebiete von herausragender Bedeutung für ein landesweites 
ökologisches Verbundsystem. Vorranggebiete sind Ziele der Raumordnung gem. § 3 Abs. 

2 ROG. Sie sind verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich bestimmten oder 
bestimmbaren, vom Träger der Raumordnung abschließend abgewogenen textlichen oder 

zeichnerischen Festlegungen in Raumordungsplänen zur Entwicklung, Ordnung und Siche-
rung des Raumes. Für sie besteht gem. § 4 Abs. 1 ROG eine Beachtenspflicht. 

Änderungsbereich 4: Darstellung einer Wohnbaufläche im Osten der Ortslage Bornstedt  
- falsche Zuordnung auf Seite 15 

- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft „Magdeburger Börde“ (5. Entwurf REP MD, G 6.2.1-8, 
Nr. 3) 

Änderungsbereich 5: Darstellung einer Wohnbaufläche im Norden der Ortslage Eichenbar-
leben zur Erweiterung des Wohngebietes Neue Straße  

- Weißfläche - keine regionalplanerischen Festlegungen getroffen 

Die Flächendarstellung steht den in Aufstellung befindlichen Erfordernissen des 5. Entwur-
fes REP MD nicht entgegen. 

Änderungsbereich 6: Darstellung einer Wohnbaufläche an der nördlichen Gutensweger 
Straße in Hermsdorf  

- Weißfläche - keine regionalplanerischen Festlegungen getroffen 
Die Flächendarstellung steht den in Aufstellung befindlichen Erfordernissen des 5. Entwur-

fes REP MD nicht entgegen. 
Änderungsbereich 7: Darstellung einer Wohnbaufläche östlich der Abendstraße in Hohen-

warsleben 
- Vorbehaltsgebiet Verbundsystem Ökologisches Verbundsystem „Hohe Börde“ (5. Entwurf 
REP MD, G 6.1.1-3, Nr. 23) 
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Änderungsbereich 8: Darstellung einer Wohnbaufläche nördlich der Neuen Straße in Ho-
henwarsleben 

- Vorbehaltsgebiet Verbundsystem Ökologisches Verbundsystem „Hohe Börde“ (5. Entwurf 
REP MD, G 6.1.1-3, Nr. 23) 

Änderungsbereich 9: Darstellung einer Wohnbaufläche südlich der Karl-Marx-Straße in Ho-
henwarsleben  

- Vorbehaltsgebiet Verbundsystem Ökologisches Verbundsystem „Hohe Börde“ (5. Entwurf 
REP MD, G 6.1.1-3, Nr. 23) 

Änderungsbereich 10: Darstellung einer Wohnbaufläche westlich der Niederndodeleber 
Straße (1.Bauabschnitt) in Irxleben  
- Weißfläche - keine regionalplanerischen Festlegungen getroffen 

Die Flächendarstellung steht den in Aufstellung befindlichen Erfordernissen des 5. Entwur-
fes REP MD nicht entgegen. 

Änderungsbereich 11: Darstellung einer Wohnbaufläche auf der Kleingartenanlage südlich 
des Menndorfer Weges in Niederndodeleben  

- Weißfläche - keine regionalplanerischen Festlegungen getroffen 
Änderungsbereich 12: Darstellung einer Wohnbaufläche südlich des Wellner Weges in Nie-

derndodeleben  
- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft „Magdeburger Börde“ (5. Entwurf REP MD, G 6.2.1-8, 

Nr. 3) 
Änderungsbereich 13 Darstellung einer Wohnbaufläche östlich der Ringstraße (teilweise 

gemischte Bauflächen einschließlich des Standortes der Agro-Bördegrün) in Niederndode-
leben  

- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft „Magdeburger Börde“ (5. Entwurf REP MD, G 6.2.1-8, 
Nr. 3) 
Änderungsbereich 14: Darstellung einer Wohnbaufläche östlich des Olvenstedter Weges in 

Niederndodeleben  
- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft „Magdeburger Börde“ (5. Entwurf REP MD, G 6.2.1-8, 

Nr. 3) 
Änderungsbereich 15: Darstellung einer Wohnbaufläche südlich des Gartenweges in Nie-

derndodeleben  
- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft „Magdeburger Börde“ (5. Entwurf REP MD, G 6.2.1-8, 

Nr. 3) 
- Verbundsystem Ökologisches Verbundsystem „Hohe Börde“ (5. Entwurf REP MD, G 6.1.1-

3, Nr. 23) 
Änderungsbereich 16: Darstellung einer Wohnbaufläche zur Ergänzung des Wohngebietes 

Süd II in Niederndodeleben  
- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft „Magdeburger Börde“ (5. Entwurf REP MD, G 6.2.1-8, 

Nr. 3) 
Änderungsbereich 17: Darstellung einer Wohnbaufläche südlich des Mühlenweges in Nord-

germersleben 

- Weißfläche - keine regionalplanerischen Festlegungen getroffen  
Die Flächendarstellung steht den in Aufstellung befindlichen Erfordernissen des 5. Entwur-

fes REP MD nicht entgegen. 
Änderungsbereich 18: Darstellung einer Wohnbaufläche zur Ergänzung des Wohngebietes 

Am Sportplatz in Ochtmersleben 
- davon ca. 0,8 ha Weißfläche - keine regionalplanerischen Festlegungen getroffen 

Die Flächendarstellung steht den in Aufstellung befindlichen Erfordernissen des 5. Entwur-
fes REP MD nicht entgegen. 

Änderungsbereich 19: Darstellung einer Wohnbaufläche nördlich Zum Olbetal in Rottmers-
leben  

- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft „Magdeburger Börde“ (5. Entwurf REP MD, G 6.2.1-8, 
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Nr. 3) 
Änderungsbereich 20: Erweiterung der gemischten Baufläche Am Sportplatz in Schackens-

leben  
- Ortslagen und baurechtlich gesicherte Flächen sind von Vorrang- und Vorbehaltsfestle-

gungen ausgenommen 
Änderungsbereich 21: Darstellung einer Wohnbaufläche östlich Am Sportplatz auf dem bis-

herigen Bolzplatz in Schackensleben  
Die Flächendarstellung steht den in Aufstellung befindlichen Erfordernissen des 5. Entwur-

fes REP MD nicht entgegen. 
Änderungsbereich 22: Darstellung einer Wohnbaufläche auf der ehemaligen Kleingarten-
anlage am Irxleber Weg in Wellen  

- Weißfläche - keine regionalplanerischen Festlegungen getroffen 
Die Flächendarstellung steht den in Aufstellung befindlichen Erfordernissen des 5. Entwur-

fes REP MD nicht entgegen. 
 

Änderungsbereich 23: Darstellung einer Wohnbaufläche im Süden zwischen Gartenweg 
und Ernst-Thälmann-Straße in Wellen  

- Weißfläche- keine regionalplanerischen Festlegungen getroffen 
Die Flächendarstellung steht den in Aufstellung befindlichen Erfordernissen des 5. Entwur-

fes REP MD nicht entgegen. 
Änderungsbereich 24: Darstellung einer gewerblichen Baufläche zur Erweiterung des In-

dustriegebietes Hermsdorf auf die Gemarkung Groß Santersleben  
- Erweiterungsfläche für die Firma Hövelmann 

- Weißfläche - keine regionalplanerischen Festlegungen getroffen 
Die Flächendarstellung steht den in Aufstellung befindlichen Erfordernissen des 5. Entwur-
fes REP MD nicht entgegen. Jedoch sollte geprüft werden, ob die geplante Flächenauswei-

sung verringert werden kann. 
Änderungsbereich 25: Darstellung einer gewerblichen Baufläche zur Erweiterung des Au-

tohofes Hohenwarsleben 
- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft „Magdeburger Börde“ (5. Entwurf REP MD, G 6.2.1-8, 

Nr. 3)  
Änderungsbereich 26: Darstellung einer gewerblichen Baufläche zur Erweiterung des Ge-

werbegebietes Schackensleben 
- Weißfläche - keine regionalplanerischen Festlegungen getroffen 

Die Flächendarstellung steht den in Aufstellung befindlichen Erfordernissen des 5. Entwur-
fes REP MD nicht entgegen. 

Änderungsbereich 27: Darstellung einer gewerblichen Baufläche und einer Gewerbeanbin-
dungsstraße Irxleben-Nord  

- Erweiterungsfläche für die Firma Hövelmann 
- Weißfläche - keine regionalplanerischen Festlegungen getroffen 

Die Flächendarstellung steht den in Aufstellung befindlichen Erfordernissen des 5. Entwur-

fes REP MD nicht entgegen. 
Änderungsbereich 29: Darstellung einer gemischten Baufläche nördlich der Friedensstraße 

in Bebertal für die Einordnung eines Nahversorgungsmarktes zur örtlichen Versorgung  
Die Flächendarstellung steht den in Aufstellung befindlichen Erfordernissen des 5. Entwur-

fes REP MD nicht entgegen. 
Änderungsbereich 30: Darstellung einer Sonderbaufläche Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

im Osten der Ortschaft Eichenbarleben westlich des Ochtmersleber Weges 
- Weißfläche - keine regionalplanerischen Festlegungen getroffen 

Die Flächendarstellung steht den in Aufstellung befindlichen Erfordernissen des 5. Entwur-
fes REP MD nicht entgegen. 

Änderungsbereich 31: Darstellung einer Sonderbaufläche Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
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auf der Fläche der ehemaligen Ziegelei, Ziegeleiweg in Hohenwarsleben südlich der Bun-
desstraße B1  

- Weißfläche - keine regionalplanerischen Festlegungen getroffen 
Die Flächendarstellung steht den in Aufstellung befindlichen Erfordernissen des 5. Entwur-

fes REP MD nicht entgegen. 
Änderungsbereich 32: Darstellung einer Sonderbaufläche Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

auf den Flächen zwischen den Rinderställen an der Burgstraße in Bebertal  
- Weißfläche  - keine regionalplanerischen Festlegungen getroffen 

Die Flächendarstellung steht den in Aufstellung befindlichen Erfordernissen des 5. Entwur-
fes REP MD nicht entgegen. 
Änderungsbereich 33: Darstellung einer Sonderbaufläche Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

auf der landwirtschaftlichen Betriebsstätte an der Schackensleber Straße nördlich von Ei-
chenbarleben  

- Vorranggebiet Landwirtschaft „Teile Magdeburger Börde“, Fläche gehört aber zu einer 
landwirtschaftlichen Betriebsfläche und umfasst eine Fläche unter 2,5 ha 

Änderungsbereich 34: Darstellung einer Sonderbaufläche Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
auf einer landwirtschaftlichen Betriebsstätte an der Lüneburger Heerstraße nördlich von 

Groß Santersleben  
- potentielles Windgebiet „Gutenswegen-Hermsdorf“ 
Änderungsbereich 35: Darstellung einer Sonderbaufläche Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
nördlich des Hermsdorfer Weges auf einer ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebsstätte 

in Wellen  
- Weißfläche - keine regionalplanerischen Festlegungen getroffen 

Die Flächendarstellung steht den in Aufstellung befindlichen Erfordernissen des 5. Entwur-
fes REP MD nicht entgegen. 
Änderungsbereich 36: Darstellung einer Sonderbaufläche Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

am Nordrand von Nordgermersleben  
- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft „Magdeburger Börde“ (5. Entwurf REP MD, G 6.2.1-8, 

Nr. 3) 
Änderungsbereich 37: Darstellung einer Sonderbaufläche Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

auf der ehemaligen Schadstoffdeponie westlich von Bebertal  
- Verbundsystem Ökologisches Verbundsystem „Teile des Flechtinger Höhenzugs“ (5. Ent-
wurf REP MD, G 6.1.1-3, Nr. 10) 
Änderungsbereich 38: Darstellung einer Sonderbaufläche Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

auf der Deponie am Gieseberg südlich von Bebertal  
- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft „Magdeburger Börde“ (5. Entwurf REP MD, G 6.2.1-8, 

Nr. 3) 
Änderungsbereich 39: Darstellung einer Sonderbaufläche Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

auf der ehemaligen Mülldeponie Rottmersleben an der Straße nach Bornstedt  
- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft „Magdeburger Börde“ (5. Entwurf REP MD, G 6.2.1-8, 

Nr. 3) 

Änderungsbereich 40: Darstellung einer Sonderbaufläche Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
nordöstlich des Autobahnkreuzes Magdeburg im 200 Meter Abstandsbereich zur Autobahn  

- Weißfläche - keine regionalplanerischen Festlegungen getroffen 
Die Flächendarstellung steht den in Aufstellung befindlichen Erfordernissen des 5. Entwur-

fes REP MD nicht entgegen. 
Änderungsbereich 41: Darstellung einer Sonderbaufläche Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

südöstlich des Autobahnkreuzes Magdeburg entlang der Bundesautobahn A2 im 200 Meter 
Abstandsbereich zur Autobahn  

- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft „Magdeburger Börde“ (5. Entwurf REP MD, G 6.2.1-8, 
Nr. 3) 

Änderungsbereich 42: Darstellung einer Sonderbaufläche Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
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westlich im 200 Meter Abstandsbereich der Bundesautobahn A14 südlich der Querung der 
Bundesstraße B1 und nördlich der Querung der Landesstraße L49 Diesdorf-Niederndode-

leben 
- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft „Magdeburger Börde“ (5. Entwurf REP MD, G 6.2.1-8, 

Nr. 3)  
Änderungsbereich 43: Darstellung einer Sonderbaufläche Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

östlich im Abstandsbereich von 200 Meter der Bundesautobahn A14 südlich der Querung 
der Bundesstraße B1 und nördlich der Querung der Landesstraße L49 Diesdorf-Nie-

derndodeleben   
- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft „Magdeburger Börde“ (5. Entwurf REP MD, G 6.2.1-8, 
Nr. 3) 

Änderungsbereich 44: Darstellung einer Sonderbaufläche Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
östlich im Abstandsbereich von 200 Meter der Bundesautobahn A14 südlich der Querung 

der L49 Diesdorf-Niederndodeleben 
- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft „Magdeburger Börde“ (5. Entwurf REP MD, G 6.2.1-8, 

Nr. 3)    
Änderungsbereich 45: Darstellung einer Sonderbaufläche Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

unter der Bedingung der Errichtung von Lärmschutz zwischen der Bundesautobahn A2 und 
Tundersleben nördlich der Bundesautobahn A2 südlich und südwestlich von Tundersleben  

- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft „Magdeburger Börde“ (5. Entwurf REP MD, G 6.2.1-8, 
Nr. 3) 

Änderungsbereich 46: Darstellung einer Sonderbaufläche Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
unter der Bedingung der Errichtung von Lärmschutz zwischen der Bundesautobahn A2 und 

Groß Santersleben nördlich der Bundesautobahn A2 südwestlich von Groß Santersleben 
- Weißfläche - keine regionalplanerischen Festlegungen getroffen 
Die Flächendarstellung steht den in Aufstellung befindlichen Erfordernissen des 5. Entwur-

fes REP MD nicht entgegen. 
Änderungsbereich 47: Darstellung einer Sonderbaufläche Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

unter der Bedingung der Errichtung von Lärmschutz zwischen der Bundesautobahn A2 und 
Groß Santersleben nördlich der Bundesautobahn A2 südöstlich von Groß Santersleben 

- Weißfläche - keine regionalplanerischen Festlegungen getroffen 
Die Flächendarstellung steht den in Aufstellung befindlichen Erfordernissen des 5. Entwur-

fes REP MD nicht entgegen. 
Änderungsbereich 48: Darstellung einer Sonderbaufläche Photovoltaik-Freiflächenanlagen 

unter der Bedingung der Errichtung von Lärmschutz zwischen der Bundesautobahn A2 und 
Hohenwarsleben nördlich der Bundes-autobahn A2 südlich von Hohenwarsleben 

- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft „Magdeburger Börde“ (5. Entwurf REP MD, G 6.2.1-8, 
Nr. 3)  

Änderungsbereich 49: Darstellung einer Sonderbaufläche Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
unter der Bedingung der Errichtung von Lärmschutz zwischen der Bundesautobahn A2 und 

Irxleben südlich der Bundesautobahn A2 nordöstlich von Irxleben  

- Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft „Magdeburger Börde“ (5. Entwurf REP MD, G 6.2.1-8, 
Nr. 3) 

Änderungsbereich 50: Darstellung einer Sonderbaufläche Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
auf der ehemaligen Deponie östlich von Hohenwarsleben 

- Verbundsystem Ökologisches Verbundsystem „Hohe Börde“ (5. Entwurf REP MD, G 6.1.1-
3, Nr. 23) 

 
Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft sind Gebiete, in denen die Landwirtschaft als Nah-

rungs- und Futtermittelproduzent, als Produzent nachwachsender Rohstoffe sowie als Be-
wahrer und Entwickler der Kulturlandschaft den wesentlichen Wirtschaftsfaktor darstellt. 







 
 

Folgende geplante Änderungen berühren die Belange des Flurbereinigungsverfahrens: 

 

Änderungsbereich  

lfd. Nr. 
Änderung des FNP der Gemeinde Hohe Börde 

21 
Wohnbaufläche östlich Am Sportplatz auf dem bisherigen Bolzplatz 

Fläche 0,60 ha 

Gesamt Fläche: 0,97 ha ca. 10 Baugrundstücke für Einfamilienhäuser 

26 tlw.  
Gewerbliche Baufläche zur Erweiterung des Gewerbegebietes in 

Schackensleben 

Fläche 0,66 ha 

46 und 47 

Lärmschutz Groß Santersleben 

Einordnung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen in den 

Änderungsbereichen 46 und 47 in der Form, dass ein Lärmschutz 

bewirkt wird. 

Größe Änderungsbereich 46: 12,29 Hektar 

Größe Änderungsbereich 47: 3,10 Hektar 

 

Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Mitte ordnete mit Beschluss 

vom 06.06.2014 das Flurbereinigungsverfahren Schackensleben-Olbe nach § 86 

Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) an. Das Flurbereinigungsverfahren wird vom ALFF Mitte, 

Außenstelle Wanzleben als Flurbereinigungsbehörde durchgeführt. Das Verfahrensgebiet 

erfasst eine Fläche von derzeit ca. 1.401 ha. 

Die Teilnehmergemeinschaft (TG) des Flurbereinigungsverfahrens Schackensleben-Olbe stellte 

mit der Flurbereinigungsbehörde und im Einvernehmen der Träger öffentlicher Belange einen 

Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem Begleitplan nach § 41 FlurbG auf. Der 

Wege- und Gewässerplan liegt seit März 2020 genehmigt vor. Der Plan nach § 41 FlurbG wurde 

im August 2023 durch 1. Änderung und im April 2024 durch 2. Änderung modifiziert. Die TG 

setzte im Frühjahr 2021 und 2023 Baumaßnahmen des Wege- und Gewässerplans um. 

Gegenwärtig werden die Wegebaumaßnahmen W 33 und W 100 der TG ausgeführt und bis April 

2025 werden landschaftsgestaltende Maßnahmen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) 

umgesetzt. Zudem liegen die Ergebnisse der Wertermittlung im Flurbereinigungsverfahren vor. 

Eine Änderung der Nutzung bewirkt auch eine Änderung der Bewertung der betroffenen 

Flurstücke im Flurbereinigungsverfahren. Die Wertermittlung bildet die Grundlage für eine 

wertgleiche Abfindung der Teilnehmer im Flurbereinigungsverfahren. 

Im Rahmen Ihres o.g. Vorhabens bitte ich zu beachten, dass von der Bekanntgabe des 

Flurbereinigungsbeschlusses bis zur Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes gemäß § 34 

FlurbG eine Veränderungssperre an den dem Flurbereinigungsverfahren unterliegenden 

Grundstücken eintritt. Alle Vorhaben, die den Einschränkungen nach § 34 FlurbG nachstehen, 

bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde. Bei nachfolgenden Planungen der o.g. 



 
 

Änderungsbereiche zur 2. Änderung des FNP der Gemeinde Hohe Börde ist das ALFF Mitte als 

Träger öffentlicher Belange weiterhin zu beteiligen. 

 

Mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans legt die Gemeinde Hohe Börde fest, wie die 

beabsichtigte Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen erfolgen soll. Der 

Geltungsbereich des Flächennutzungsplans umfasst insgesamt 49 Änderungsbereiche mit 

einer Gesamtänderungsfläche von ca. 275 ha. Diese werden zum größten Teil 

landwirtschaftlichen Nutzflächen entzogen und anderen Nutzungen als Wohnbaufläche, 

Sonderbaufläche für Photovoltaik oder Gewerbeflächen zugeführt. Insgesamt werden ca. 78,47 

Hektar hochwertige landwirtschaftliche Ackerflächen für die gewerbliche Entwicklung und 44,94 

Hektar Ackerflächen für die Wohnbauflächenentwicklung vorgesehen.  

 

Betroffen sind dabei auch Ackerflächen, die im Regionalen Entwicklungsplan der 

Planungsregion Magdeburg sowohl in seiner gültigen Fassung aus 2006 sowie dem fünften 

Entwurf der derzeitigen Neuaufstellung als Vorranggebiete für Landwirtschaft ausgewiesen 

werden.  

Die Landwirtschaft ist eine Schlüsselbranche im Wirtschaftskreislauf. Sie sichert die Ernährung 

einer immer größer werdenden Zahl von Menschen und liefert wertvolle Agrarrohstoffe für eine 

energetische und stoffliche Verwertung. Die Landwirtschaft soll die Lebensgrundlage durch 

einen verantwortungsvollen Umgang mit Boden, Luft, Wasser und Natur nachhaltig erhalten.  

Für die Landwirtschaft ist der Boden ein unersetzlicher Produktionsfaktor. Er spielt für die 

wirtschaftliche Stabilität und nachhaltige Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe eine zentrale 

Rolle. Im Gegensatz zu anderen Produktionsfaktoren ist Boden nicht vermehrbar. Besonders im 

Rahmen der Ernährungssicherung der Weltbevölkerung gewinnt landwirtschaftliche Fläche 

zunehmend an Bedeutung. Landwirtschaftlich genutzter Boden darf nur in begründeten 

Ausnahmefällen entzogen werden. Vorher muss eine Prüfung aller Möglichkeiten erfolgen und 

in den Planungsunterlagen nachgewiesen werden, dass eine Realisierung des Vorhabens nur 

auf landwirtschaftlicher Nutzfläche möglich ist. 

 

Laut dem Ausführungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt zum Bundes-Bodenschutzgesetz 

(Bodenschutz-Ausführungsgesetz Sachsen-Anhalt – BodSchAG LSA) § 1 Vorsorgegrundsätze 

(1) soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden, dabei sind 

Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Vorrangig sind bereits versiegelte, 

sanierte, baulich veränderte oder bebaute Flächen wieder zu nutzen. Vorhaben auf 

Vorranggebieten für die Landwirtschaft und Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft nach dem 

REP 2006 sind abzulehnen. Die Fachstelle Landwirtschaft des ALFF Mitte Wanzleben hat sich 

in der Stellungnahme zum 4. Entwurf des Regionalen Entwicklungsplanes für die Planungsregion 

Magdeburg 2024 für die Erhaltung und Erweiterung der Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete 

für die Landwirtschaft ausgesprochen. 

 



 
 

Bei Löss- und Sandlösslandschaften, die allgemein unter dem Namen Magdeburger Börde 

bekannt sind, handelt sich um wertvolle Lössböden mit Bodenzahl bis 96. Schwarzerden wie in 

der Magdeburger Börde sind weltweit die fruchtbarsten Ackerböden wegen ihrer hervorragenden 

Filter-, Speicher- und Pufferfunktionen, ihrer hohen biologischen Aktivität und Biodiversität. 

Aufgrund der Möglichkeit des Anbaus von anspruchsvollen Kulturen wie Weizen und 

Zuckerrüben mit überdurchschnittlich hohen Erträgen kommt solchen Ackerbaustandorten, 

sowohl in Sachsen-Anhalt als auch bundesweit eine besondere Bedeutung zu. 

Diese Flächen zum sind einen für die regionale landwirtschaftliche Produktion und der damit 

verbundenen Ernährungssicherung und zum anderen für die Wettbewerbsfähigkeit der 

landwirtschaftlichen Betriebe auf dem europäischen Markt sehr wichtig. Der Verlust jeglicher 

landwirtschaftlichen Betriebsfläche mindert die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaftlichen 

Unternehmen und kann existenzgefährdend sein. 

Um den sogenannten „Flächenfraß“ zu verlangsamen bzw. zu verhindern, sollte das Wachstum 

der Siedlungs- und Verkehrsflächen laut Zielsetzung der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie von 

2002 bis zum Jahr 2020 auf 30 ha pro Tag begrenzt werden. Dieses Ziel konnte im 

Bundesdurchschnitt nicht erreicht werden.  

Nach Neuaufstellung der Nachhaltigkeitsstrategie 2016 sollten bis 2030 diese Flächen um 

weniger als 30 ha pro Tag wachsen, im Jahr 2050 sollen sie gemäß des Klimaschutzplans 2050 

der Bundesregierung einer Flächenkreislaufwirtschaft entsprechend sogar „Netto-Null“ betragen 

(Bundesumweltamt, 2021). 

Das Gebot des Flächensparens unter Berücksichtigung aller konkurrierenden Nutzungsformen 

findet sich auch im Landesentwicklungsplan (LEP) des Landes Sachsen-Anhalt 2010 wieder 

(Punkt 1.3., S. 6). Darüber hinaus heißt es unter Punkt 1.4: „In Räumen mit relativ günstigen 

Produktionsbedingungen für die Landwirtschaft soll landwirtschaftliche Nutzfläche für andere 

Nutzungen nur in dem unbedingt erforderlichen Maß in Anspruch genommen werden“ (LEP LSA, 

S. 11). 

In die Abwägung ist zudem einzubeziehen, dass Deutschlands Klimaziele nach deutlich mehr 

Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien verlangen. Die Zielsetzung bis 2030 für den 

Anteil erneuerbarer Energien am Strommix in Deutschland liegt bei 80 Prozent. Die 

Energiewende wird nicht ohne PV-Freiflächenanlagen funktionieren. Im Hinblick auf den 

Ausbau von Photovoltaik bedeutet das unter anderem: Es müssen geeignete Flächen gefunden 

werden, um die Module für eine entsprechende Leistungsfähigkeit zu installieren. Laut 

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE wären diese in ausreichender Größe 

vorhanden – ohne in Konflikt mit anderen Nutzungen zu kommen, z.B.: 

• Fahrzeugintegrierte Photovoltaik nutzt die Dachflächen von Fahrzeugen – in Analogie zu PV-

Anlagen auf Hausdächern 



 
 

• Bauwerkintegrierte Photovoltaik wird in Gebäudehüllen (etwa in hinterlüfteten Fassaden) 

eingesetzt 

• Urbane Photovoltaik wird in öffentlichen Räumen errichtet und fungiert dort beispielsweise als 

Schattenspender. 

• Integration von PV-Anlagen in Verkehrswege 

Die Neuaufstellung des FNP berücksichtigt u.a. Handlungsfelder und Maßnahmen des 

Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts. Flächenrelevante Energieerzeugungen wie 

Photovoltaikanlagen werden als Sonderflächen dargestellt. In die Neuaufstellung des FNP 

wurden auch Landwirtschaftsflächen (z.B. entlang von Autobahnen) als Sonderbaufläche mit der 

Zweckbestimmung „Solarenergie“ dargestellt. Diese Photovoltaikflächen sind primär entlang des 

nach § 35 Abs.3 Satz 2 BauGB privilegierten 200-m-Korridors zu Bundesautobahnen geplant 

worden. 

Für den Ausbau der Erneuerbaren Energien, insbesondere für Photovoltaik-

Freiflächenanlagen, sind in der Regel keine landwirtschaftlich nutzbaren Böden zu 

verwenden, die landwirtschaftliche Nutzung sollte Vorrang haben. PV-Anlagen auf 

landwirtschaftlich nutzbarer Betriebsfläche sind nicht zielführend. Freiflächenanlagen haben eine 

deutliche Flächenrelevanz mit Auswirkungen auf die Freiraumnutzung hinsichtlich Versiegelung, 

Bodenveränderung, Flächenzerschneidung und die Veränderung der Landschaft (Grundsatz 85 

LEP-LSA 2010).  

Gemäß aktuell gültigem Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt 2010 (Pkt. 3.4. G 84) sollen 

Photovoltaikfreiflächenanlagen vorrangig auf bereits versiegelten oder Konversionsflächen 

errichtet werden. Die technischen Voraussetzungen für den Bau von Photovoltaikanlagen auf 

Dachflächen, Parkplätzen, Lärmschutzwänden usw. liegen vor. Laut Pkt. 3.4. G 85 soll die 

Errichtung von Photovoltaikfreiflächenanlagen auf landwirtschaftlich genutzter Fläche 

weitestgehend vermieden werden, um die Landwirtschaft als raumbedeutsamen 

Wirtschaftszweig zu sichern.  

Die hier in Anspruch genommen Flächen werden zum Teil landwirtschaftlich genutzt. Den hier 

wirtschaftenden Betrieben wird durch den Bau der Freiflächenanlagen ihre Betriebsfläche 

entzogen. Auch nach Ansicht des Deutschen Bauernverbandes gehören Photovoltaikanlagen 

zuerst auf Dächer, Scheunen, Wirtschaftsgebäude oder Parkplätze und zuallerletzt auf 

fruchtbare Böden. Zur Sicherung einer nachhaltigen Ernährung muss der Verlust von 

landwirtschaftlichen Flächen für PV-Freiflächenanlagen so weit wie möglich vermieden 

werden.  

Die Erzeugung alternativer Energien darf nicht zulasten regionaler Lebensmittelproduktion 

gehen und die Existenz landwirtschaftlicher Betreibe gefährden. Ich empfehle dringend eine 

erneute Überprüfung alternativer Standorte, wie z.B. im öffentlichen Raum. Obwohl es keine 

leichte Aufgabe ist, bringt die Installation von PV-Anlagen im öffentlichen Raum zahlreiche 



 
 

Vorteile mit sich. Diese gehen sogar über die üblichen Vorzüge hinaus, die sich im 

Zusammenhang mit der Erzeugung von Solarstrom ergeben. 

• Doppelte Flächennutzung: Das Konzept der doppelten Flächennutzung mit Photovoltaik 

wurde bereits mehrfach angerissen. Versiegelte Flächen gibt es im öffentlichen Raum in 

großer Zahl – inklusive der dazugehörigen Gebäude und Verkehrswege. Viele davon eignen 

sich für die Integration von Photovoltaik, sodass keine zusätzlichen Flächen verbraucht 

werden. 

• Multifunktionalität 

Photovoltaikelemente auf öffentlichen Plätzen, an öffentlichen Gebäuden oder über 

Verkehrswegen können mit Leichtigkeit mehrere Funktionen erfüllen. Die Module lassen sich 

beispielsweise mit einer Beleuchtung ausstatten (und tragen so in der Stadt zur allgemeinen 

Sicherheit bei), sie fungieren als Beschattung oder Regenschutz, unterstützen 

die Ladeinfrastruktur für E-Mobilität, verringern die Hitzebelastung für versiegelte Flächen 

etc. 

• Netzanschluss 

Insbesondere im Vergleich zu PV-Anlagen auf Freiflächen ermöglicht die Integration in urbane 

Strukturen meist eine kurze Anbindung zum Netzanschluss. Das Fraunhofer ISE verweist 

gerade bei Photovoltaik in Verkehrswegen darauf hin, dass sich der Aufwand für Aufbau, 

Verlegung und Installation durch die Kombination der beiden Teilbereiche (Straße und PV-

Kraftwerk) zu einem einzigen System verringern lässt. Ähnlich verhält es sich bei Gebäuden 

mit verglasten Flächen, da diese die PV-Integration mit geringem Mehraufwand erlauben. 

• Aufwertung 

Photovoltaik bietet nicht nur einen funktionalen Mehrwert, sie trägt außerdem zu 

einer optischen Aufwertung bei. Das gilt für sterile Plätze im öffentlichen Raum genauso wie 

für Gebäudefassaden. 

Durch vielfältigere Designoptionen können PV-Anlagen stimmig an das jeweilige Umfeld 

angepasst werden. Auf diese Weise wird Photovoltaik zu einem gestalterischen Element für 

den öffentlichen Raum, das die Attraktivität von Plätzen und Gebäuden steigern kann. 

 

Sollte sich keine Standortalternative finden, bietet der Bau von Agri-Photovoltaikanlagen eine 

Lösung für den Nutzungskonflikt. Diese PV-Module, die auf landwirtschaftlich bewirtschaften 

Feldern stehen, erlauben eine Doppelnutzung (landwirtschaftliche und energetische Nutzung) 

ein und derselben Fläche. Durch eine durchgehende Aufständerung der PV-Anlage mit 

entsprechendem Abstand zwischen den Modulen, wird eine ackerbauliche, obst- oder 

gemüsebauliche Nutzung ermöglicht. Für eine „Agri-Photovoltaikanlage“ ist entscheidend, dass 

die hauptsächliche Nutzung der Fläche die landwirtschaftliche Produktion bleibt. Nach Definition 

der GAPDZV und der DIN SPEC 91434:2021-05 sind dies 85 % der Fläche, die landwirtschaftlich 

genutzt sein müssen. Agri-Photovoltaik-Anlagen gelten als hauptsächlich landwirtschaftliche 



 
 

Nutzung (§ 12 Abs. 5 GAPDZV), wenn der Nachweis erbracht wird, dass die Bearbeitung der 

Fläche unter Einsatz üblicher Methoden, Maschinen und Geräte möglich ist und die nutzbare 

Fläche nach DIN SPEC 91434:2021-05 höchstens um 15 % verringert wird. Das Amt für 

Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Mitte begrüßt eine Doppelnutzung von 

Flächen für landwirtschaftliche Produktion und PV-Anlagen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass mit der Freiflächenanlagenverordnung (FFAVO 2022) vom 

15.02.2022 eine Festlegung der Errichtung von Freiflächenphotovoltaikanlagen in 

benachteiligten Gebieten erfolgte. Die benachteiligten Gebiete sind in der Verordnung verankert 

und festgeschrieben. Gemäß § 1 Abs. 2 der FFAVO darf die zu installierende Leistung der 

Freiflächenphotovoltaikanlagen eines Kalenderjahres eine Gesamtleistung von 100 MW in 

benachteiligten Gebieten nicht überschreiten.  

 

Der stetig wachsende Bedarf von neuen Flächen für Wohnraum, Gewerbe- und 

Industrieansiedlungen, für Straßen und sonstige Verkehrseinrichtungen sowie von jeweils 

dazugehörenden naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächen wird zum Großteil durch die 

Überplanung landwirtschaftlicher Flächen „gewonnen“. Städte und Kommunen sind auf das 

Ausweisen neuer Gewerbegebiete angewiesen, um so Steuereinnahmen zu generieren.  Doch 

der Flächenverbrauch geht meist zulasten der Landwirtschaft.  

Auch im Entwurf des FNP werden zum einen Flächen für Wohnbebauungen, sowohl in der 

Kernstadt, wie auch in den einzelnen Ortschaften, wie auch Gewerbe – und Mischgebiete 

dargestellt. Durch Infrastrukturprojekte und die in der Begründung des FNP vorgelegten 

Nutzungspläne werden die Böden versiegelt und jeder Hektar Ackerland, der versiegelt wird, 

kommt nicht wieder. Ziel muss es sein, den Flächenverbrauch zu senken. Mit ersten Ansätzen 

ist das im FNP bereits gelungen. Statt Gewerbegebiete auf Landwirtschaftsflächen zu errichten, 

können Industriebrachen genutzt werden. Statt am Ortsrand neue Wohnsiedlungen zu bauen, 

sollten leerstehende Wohnungen in Ortskernen saniert werden. Städte könnten verdichtet und in 

die Höhe statt in die Breite bebaut werden. Gemäß § 50 BImSchG muss die Planbehörde bei der 

Aufstellung von FNP und Bauplanung beachten, dass die Bauflächen einander so zugeordnet 

werden, dass „schädliche Umwelteinwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem 

Wohnen dienende Gebiete so weit wie möglich vermieden werden“. Das 

immissionsschutzrechtliche Trennungsgebot gilt auch im Verhältnis von Wohngebieten zu 

landwirtschaftlichen Nutzflächen. Durch Wohnbebauungen an Ortsrändern mit angrenzenden 

landwirtschaftlich genutzten Flächen kommt es regelmäßig zu Konflikten. Die landwirtschaftliche 

Bewirtschaftung der angrenzenden Flächen, birgt hohes Konfliktpotential, welches durch Lärm-, 

Staub- und Geruchsbelästigung durch Landmaschinen bei Bestellungs-, Dünge- und Erntearbeit, 

auch an den Wochenenden, Feiertagen und in den Abend- und Nachtstunden, ausgelöst wird. 

Indem die Gemeinde in einen, durch ein erhöhtes Immissionspotential gekennzeichneten 

Bereich, ein störempfindliches Wohngebiet hineinplant schafft sie selbst die Voraussetzungen 

für die Konflikte. 
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1) 

 

Art der Berechtigung Neue Aufsuchungsrechte (§ 7 BBergG) Erlaubnis 

Feldesname Aller 

Nr. der Berechtigung I-B-c/d-137/23 

Bodenschatz Erze, Salze, Spate für die Gewinnung  

von chem. Elementen und Verbindungen sowie Sole und 

Stein-, Kali-, Magnesia- und Borsalze nebst den mit diesen 

Salzen in der gleichen Lagerstätte auftretenden Salzen 

Rechtsinhaber bzw. 

Rechtseigentümer 

Anglo American Exploration Germany GmbH 

Alfred-Herrhausen-Allee 3-5 

65760 Eschborn 

 

 
Abbildung: pink = Bereich des FNP der Gemeinde Hohe Börde, blau = Bergbauberechtigungsfeld „Aller“ 

 

Alle Änderungsbereiche bis auf die Nummern 31, 40, 41, 42, 43 und 44 liegen innerhalb des Berg-

bauberechtigungsfeldes „Aller“.  

Die Anglo American Exploration Germany GmbH ist Inhaber der Bergbauberechtigung. Bei dieser 

Berechtigung handelt es sich um ein großräumig erteiltes Recht (Erlaubnis). Beeinträchtigungen 

des geplanten Vorhabens sind daher aus Sicht des LAGB, Abteilung Bergbau, nicht zu erwarten. 

Um Interessenkonflikte zu vermeiden, ist es dennoch erforderlich von vorgenannter GmbH, Alfred-

Herrhausen-Allee 3-5 in 65760 Eschborn, eine Stellungnahme zu den Vorhaben einzuholen. Bei 

Beachtung der dort eventuell gemachten Auflagen und Hinweise stehen Belange, die das LAGB, 

Abteilung Bergbau zu vertreten hat, den Planungen nicht entgegen. 

 
































































































































